
Bundesprogramm „Zukunftsfähige Innenstädte und Zentren“ 

 Mögliche Leistungen aus dem vom Bund aufgelegten
Förderprogramm „Zukunftsfähige Innenstädte“
 Interessenbekundung im Herbst 2021 war erfolgreich
 Luckenwalde ist eine der 15 ausgewählten brandenburgischen

Kommunen
 konkrete Antragsstellung zur Fördermittelbewilligung wird derzeit

erarbeitet
 Durchführungszeitraum 2022 bis 2025
 Gesamtinvestitionsvolumen voraussichtlich bei 711.000,- Euro (25 %

Eigenmittel)
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Anlage 4 zur Niederschrift des
22. SWU vom 26.04.2022

öffentlich



Verortung des Fördergebietes 
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Inhalte der Luckenwalder Interessenbekundung  

 Erarbeitung eines Marketingkonzeptes (Innenstadtmarke) und 
Handlungsstrategien 

 Nutzung leerstehender Gewerberäume 

 Innovative Verkaufs- und Lieferkonzepte 

 Kunden generieren und binden durch digitales 
Kundenbindungssystem zur Stärkung des Einzelhandels 

 Bereitstellung leerstehender Gewerberäume um die Sichtbarkeit 
der Einzelhändler zu erhöhen sowie zur 

 Förderung und Unterstützung der Kulturschaffenden, Vereine 

 Förderung der Digitalisierung von innerstädtischen Angeboten 
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Weiteres Vorgehen 

 Fördermittelbewilligung 

 Analyse der Ausgangssituation und Konzepterstellung mit der 
Erarbeitung von Handlungsempfehlungen 

 Etablierung einer Kommunikationsstruktur unter Beteiligung aller 
relevanten Akteure 

 Umsetzung der Maßnahmen 

 Öffentlichkeitsarbeit und Marketing als Querschnittsthemen 
während der gesamten Dauer 
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